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Stand am Stand am
31.12.2025 31.12.2024

EUR EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 2,00 3,00

II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.909,00 43.289,01

III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens 119.609,16 119.609,16

B. Umlaufvermögen
I. Sonstige Vermögensgegenstände 22.629,50 17.453,85

II. Kassenbestand und Bankguthaben 2.288.613,43 1.883.293,06
- davon Grundstockvermögen EUR 120.000,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.273,88 12.184,58

2.469.036,97 2.075.832,66

Bilanz der Stiftung KlimaWirtschaft, Hamburg,

zum 31. Dezember 2025

 A k t i v a
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Stand am Stand am
31.12.2025 31.12.2024

EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Grundstockkapital

Errichtungskapital 120.000,00 120.000,00
II. Ergebnisrücklagen 299.330,62 299.330,62
III. Ergebnisvortrag 18.702,51 18.702,51

438.033,13 438.033,13

B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 1.760.273,90 1.517.805,66

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 72.965,89 53.133,18

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 513,6 0,00

Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 13.376,83 1.265,78

und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten 183.873,62 65.594,91

197.764,05 66.860,69

2.469.036,97 2.075.832,66

 P a s s i v a
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2 0 2 5 2 0 2 4

EUR EUR

A. Ideeller Bereich
I. Nicht steuerbare Erträge

1. Zuschüsse 284.057,21 269.989,91
2. Sonstige nicht steuerbare Erträge 10.043,94 14.091,12

294.101,15 284.081,03

II. Nicht anzusetzende Aufwendungen
1. Abschreibungen 19.147,89 32.756,66
2. Personalkosten 1.238.011,31 1.188.931,14
3. Reisekosten 16.334,18 15.545,01
4. Raumkosten 74.880,22 77.639,87
5. Übrige Aufwendungen 433.206,77 313.267,26

1.781.580,37 1.628.139,94

Gewinn/Verlust ideeller Bereich -1.487.479,22 -1.344.058,91

B. Ertragsteuerneutrale Posten
Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)

1. Steuerneutrale Erträge (Ertrag aus Spendenverbrauch)
a) im Geschäftsjahr zugeflossene Spenden 1.718.322,66 1.492.500,00
b) Verbrauch in Vorjahren zugeflossener Spenden 250.000,00 200.000,00
c) Noch nicht verbrauchter Spendenzufluss des Geschäftsjahres -492.468,24 -353.531,88

1.475.854,42 1.338.968,12

2. Nicht abziehbare Ausgaben
Gezahlte Spenden / Zuwendungen 3.500,00 2.500,00

Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
(ertragsneutral)
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben 4.190,15 0,00

Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten 1.468.164,27 1.336.468,12

C. Vermögensverwaltung
I. Erträge

Ertragsteuerfreie Erträge
Zins- und Kurserträge 3.036,20 2.682,31

II. Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen 255,60 254,52

Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung 2.780,60 2.427,79

D. Sonstige Geschäftsbetriebe
1. Umsatzerlöse 54.221,01 6.618,49
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 466,01
2. Materialaufwand 35.656,25 0,00
3. Personalaufwand 2.005,41 1.395,90
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 25,00 525,60

Gewinn/ Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 16.534,35 5.163,00

E. Stiftungsergebnis 0,00 0,00

Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 18.702,51 18.702,51

F. Ergebnisvortrag 18.702,51 18.702,51

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stiftung KlimaWirtschaft, Hamburg,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025
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Anlagen

Stiftung KlimaWirtschaft - 31.12.2025

Anhang der Stiftung KlimaWirtschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2025

    A.   Allgemeine Angaben

Die Stiftung hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Hamburger Stiftungsverzeichnis registriert. Sie
wurde am 2. November 2011 von der Behörde für Justiz und Gleichstellung der Freien und
Hansestadt Hamburg als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt

Die operative Tätigkeit der Stiftung wird in Berlin ausgeübt. Die Stiftung ist vom Finanzamt für
Körperschaften I in Berlin als gemeinnützig anerkannt und wird dort unter der
Steuernummer 27/641/02106 geführt.

Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsvorschriften des ersten
Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (Vorschriften für alle Kaufleute) aufgestellt.
Ergänzend dazu wurde der Standard IDW RS FAB 5 des IDW zur Rechnungslegung von Stiftungen
beachtet.

Der Anhang wird nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen aufgestellt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr
fand nicht statt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht
werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß den Sphären einer gemeinnützigen Körperschaft
nach dem SKR 49 der eurodata gegliedert.

Bei der steuerlichen Gewinnermittlung nicht anzusetzende Erträge und Aufwendungen werden unter
dem Posten Ertragssteuerneutrale Posten aufgeführt.

Die bisher unter den sonstigen nicht steuerbaren Erträgen im ideellen Bereich ausgewiesenen
Zuschüsse in Höhe von 284 T€ (Vorjahr 270 T€) werden im Geschäftsjahr als eigene Position in der
Gewinn- und Verlustrechnung zur Erhöhung der Transparenz ausgewiesen. Der Vorjahresausweis
wird entsprechend angepasst.

B.   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung und Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungssätze erfolgt in Anlehnung an
die vom Bundesministerium veröffentlichten Abschreibungstabellen.

Die abnutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen
250 € und 800 € wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu den historischen Anschaffungskosten
ausgewiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht vorzunehmen. Das Wahlrecht des §253
Abs. 3 Satz 6 HGB wird nicht ausgeübt.
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Anlagen

Stiftung KlimaWirtschaft - 31.12.2025

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel (Kassenbestand und Bankguthaben)
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bzw. zum niedrigeren
beizulegenden Wert bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Mietkautionen in
Höhe von 16.884 € mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den Ergebnisrücklagen in Höhe von 299.330,62 € (Vorjahr 299.330,62 €) werden nach
steuerlichen Vorschriften sowohl die freien Ergebnisrücklagen als auch die
Kapitalerhaltungsrücklage ausgewiesen, die in den Vorjahren gebildet wurden, ausgewiesen.

Die freien Ergebnisrücklagen belaufen sich zum 31.12.2025 auf 294.170,62 € (Vorjahr 294.170,62€)

Die Kapitalerhaltungsrücklage weist zum 31.12.2025 einen unveränderten Saldo in Höhe von
5.160,00 € aus.

Bei dem Sonderposten „noch nicht verbrauchte Spendenmittel“ handelt es sich um Spendenmittel,
die im Geschäftsjahr nicht verbraucht wurden. Die ertragswirksame Auflösung dieses Postens erfolgt
korrespondierend zu dem durch die satzungsmäßige Verwendung der Spenden entstehenden
Aufwände und wird bei Verbrauch als „Verbrauch in Vorjahren zugeflossener Spenden“ unter den
steuerneutralen Erträgen (Ertrag aus Spendenverbrauch) ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten liegen unter einem
Jahr.

C.   Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag sonstige
finanzielle Verpflichtungen aus dem halbjährlich kündbaren Mietvertrag für die Räume in der
Linienstraße 139/140 in 10115 Berlin in Höhe von jährlich 41.940 € und einem Mietvertrag in der
Linienstraße 130 in Höhe von jährlich 29.072 €. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2029
mit einer dreimaligen Verlängerungsoption mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren.

D.   Sonstige Pflichtangaben

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt.
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Stiftung KlimaWirtschaft - 31.12.2025

Namen der Mitglieder der Stiftungsorgane:

Vorstand: Sabine Nallinger, München

 Kuratorium: Prof. Dr. Michael Otto (Otto Group)
Vorsitzender
Andreas Engelhardt (Schüco International KG)
stellvertretender Vorsitzender
Mike Kammann (Bausparkasse Schwäbisch Hall
AG)
Gunnar Groebler (Salzgitter AG)
Frank Stührenberg (Phoenix Contact GmbH & Co.
KG) bis 01.01.2025
Klemens Haselsteiner (Strabag SE) bis 17.01.2025
Dr. Christian Hartel (Wacker Chemie AG)
Dr. Stefan Schulte (Fraport AG) bis 31.12.2025
Dr. Katharina Beumelburg (Heidelberg Materials
AG) seit 03.04.2025
Jochen Burg (SMS group GmbH) seit 03.04.2025
Lutz Diederichs (BNP Paribas Deutschland) seit
01.07.2025

Präsidium: Prof. Dr. Michael Otto (Otto Group)
Vorsitzender
Andreas Engelhardt (Schüco International KG)
stellvertretender Vorsitzender,
Gunnar Groebler (Salzgitter AG)

Stiftung KlimaWirtschaft
Hamburg, den 25.03.2026

_______________________
Sabine Nallinger, Vorstand



Stand am Zugänge Abgänge Stand am
1.1.2025 31.12.2025

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 42.044,37 0,00 17.829,20 24.215,17

II. Sachanlagen
Betriebs- und
Geschäftsausstattung 115.323,05 3.770,88 10.220,82 108.873,11

III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens 119.609,16 0,00 0,00 119.609,16

276.976,58 3.770,88 28.050,02 252.697,44

Entwicklung des Anlagevermögens

der Stiftung KlimaWirtschaft, Hamburg,

im Geschäftsjahr 2025

Anschaffungs-/Herstellungskosten
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Stand am Zugänge Abgänge Stand am Stand am Stand am
1.1.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

42.041,37 0,00 17.828,20 24.213,17 2,00 3,00

72.034,04 19.147,89 10.217,82 80.964,11 27.909,00 43.289,01

0,00 0,00 0,00 0,00 119.609,16 119.609,16

114.075,41 19.147,89 28.046,02 105.177,28 147.520,16 162.901,17

BuchwerteKumulierte Abschreibungen
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stiftung KlimaWirtschaft, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stiftung KlimaWirtschaft, Hamburg, – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Stiftung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Kuratoriums für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipula-
tionen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Das Kuratorium ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der
Stiftung zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahres-
abschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung Darstellun-
gen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 erlagen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der
Stiftung bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwa-
iger Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Berlin, 25. März 2026

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

Karina Frille Elisa Eisenhauer
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin
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